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» The electric light did not come from the continuous improvement of candles. «
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» Die Anfänge der Firma Hoppmann reichen 
zurück ins Jahr 1936, als der junge Kaufmann 
Martin Hoppmann im Siegener Kirchweg eine 
Werkstatt für Motorwagen übernahm. Nach 
dem Ende des zweiten Weltkrieges nahm die 
Mobilisierung und Motorisierung zunächst all-
mählich, dann aber ziemlich rasant, an Fahrt auf 
und damit auch die Firma Hoppmann. 

Nach dem plötzlichen Tod des Firmengründers 
im Jahr 1957 übernahm dessen Sohn Klaus die 
Leitung des Unternehmens. 1973 wandelte 
Klaus Hoppmann die Einzelunternehmung in 
eine GmbH um und übertrug im Folgejahr unwi-
derruflich alle Geschäftsanteile auf die von ihm 
gegründete gemeinnützige Hoppmann Stiftung 
„Demokratie im Alltag“. 

Das Unternehmen entwickelte sich aus seinem 
Stammbetrieb im Siegener Kirchweg heraus. 
Nachdem die räum-
lichen Ver-
hältnisse 

Das Unternehmen

Das Unternehmen

...hier fand die 
Verwaltung von 

Hoppmann 1946 
Platz.

01 hier immer enger wurden, errichtete die Firma 
1961 an der Eiserfelder Straße einen damals 
zukunftsweisenden Werkstattneubau. 1967 
entstand in der Nachbarstadt Kreuztal der erste 
Zweigbetrieb des Unternehmens. Im selben Jahr 
wurde die Hoppmann Versicherungs- und Fi-
nanzierungsdienst GmbH gegründet, die neben 
dem traditionellen Automobilgeschäft auch Ver-
sicherungen und Finanzdienstleistungen anbot. 
1977 errichtete die Martin Hoppmann GmbH in 
Siegen-Geisweid auf dem Gelände der ehemali-
gen Birlenbacher Hütte ein weiteres modernes 
Autohaus zur Bedienung der lokal sehr hohen 
Nachfrage aus der dort ansässigen Stahlindust-
rie und ihrer Mitarbeiter. 

In den Sechzigerjahren erwarb sich das Unter-
nehmen einen über die Region hinaus bekann-
ten Ruf als hervorragender Ausbildungsbetrieb, 
der durch großes Engagement bis heute be-
steht. In einer im Jahr 1999 von der Siegerland 
Consult durchgeführten Untersuchung wurden 
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dem Unternehmen in allen Ausbildungsbe-
langen gute bis sehr gute Noten erteilt und 
die Chancen für die Ausgebildeten auf dem 
Arbeitsmarkt als gut bewertet. Als nächsten 
konsequenten Schritt im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung und um den demographischen 
wie wirtschaftlichen Veränderungen unserer Zeit 
Rechnung zu tragen, engagiert sich die Firma 
seit dem Jahr 2018 zusätzlich auch im Bereich 
der Qualifi zierung von dualen Studierenden und 
Hochschulabsolventen .

Nach dem altersbedingten Ausscheiden von 
Klaus Hoppmann im Jahr 1990 hatte Bruno 
Kemper, der bereits seit 1983 Mitgeschäftsfüh-
rer war, die alleinige Leitung der Unternehmens-
gruppe übernommen. 1993 erwarb die Martin 
Hoppmann GmbH den Betrieb eines kleineren 
Opel-Händlers in Neunkirchen und im Juli 1994 
wurde ein neu erbautes Autohaus in Betzdorf 
eröff net. Damit war die Firma Hoppmann nun 
an fünf Standorten in der Region vertreten. Der 
sechste Zweigbetrieb startete im Oktober 2005 
in Dillenburg, wo ebenfalls die Aktivitäten des 
dortigen Opel-Händlers übernommen wurden. 
Seit März 2008 ist das Unternehmen nach einer 
weiteren Übernahme auch in der oberbergi-
schen Kreisstadt Gummersbach aktiv. Im März 
2010 wurde – in Olpe – erstmals ein Betrieb 
übernommen, an dem die Marken Volkswagen, 
Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge vertrieben 
werden. Vier Jahre später wurde das Filialnetz 
mit der Übernahme der VW-Standorte Herborn 
und Haiger weiter vergrößert. 
Eine bedeutende Personalveränderung an der 

Hoppmann-Spitze fand im Sommer des Jah-
res 2017 statt. Bruno Kemper schied nach 27 
erfolgreichen Jahren der alleinigen Geschäfts-
führertätigkeit altersbedingt aus und übergab 
die Leitung des Konzerns an Andreas Wilke, der 
bereits seit einem Jahr als Mitgeschäftsführer 
und zuvor als Prokurist in der Unternehmens-
leitung aktiv war. 
Anfang 2023 ist Stefan Langenbach zum zweiten 
Geschäftsführer bestellt worden. Während sich 
Andreas Wilke vornehmlich auf die Themen Stra-
tegie, Unternehmenspolitik, Konzernkommuni-
kation sowie Controlling/Budget konzentriert, 
verantwortet Stefan Langenbach das operative 
Geschäft aller Marken und Standorte.
Parallel zur Übernahme neuer Filialen hat die 
Hoppmann Autowelt in den letzten Jahren auch 
die Produktpalette deutlich erweitert. Das Port-
folio der Gruppe beinhaltet die Marken Opel, 
Volkswagen, Audi, VW Nutzfahrzeuge, Fiat, Fiat 
Professional und Abarth. 
Zudem wurde im Herbst 2021der Standort 
Neunkirchen auf die Marke Hyundai umgestellt. 
Etwa zeitgleich wurde am Standort Siegen ein 
Vetriebs- und Servicevertrag mit dem Wohnmo-
bilhersteller Dethleff s abgeschlossen.
In 2021 ist das Unternehmen in den Teilever-
trieb der Stellantis-Marke Distrigo eingestiegen 
und hat diesen Geschäftszweig und das Ver-
triebsgebiet damit massiv ausgeweitet.

Weitere Chancen und Entwicklungspotenzial 
für die Hoppmann-Gruppe ergeben sich durch 
die im Jahr 2023 und Anfang 2024 getätigten 
Investitionen:

Im Rahmen eines Joint 
Venture mit Walter 
Schneider: Übernahme 
des Autohaus Völkel in 
Erndtebrück.

Stötzel
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Umweltfreundliche Mobilität ist Zukunft. Städte 
wandeln sich und immer mehr Menschen 
nutzen das Fahrrad, um nachhaltig an- und 
voranzukommen. Hier setzte Hoppmann an und 
eröff nete am Standort Dillenburg einen eigenen 
e-Bike-Store. Hinter dem Konzept steht der 
erfolgreiche Franchise-Dachverband e-motion, 
unter dem Fachhändler für e-Bikes an über 90 
Standorten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz aktiv sind.
Mit dem Zukauf eines weiteren Autohauses 
(bislang angeschlossener Vermittlerbetrieb) 
in Attendorn kann sich Hoppmann weiter im 
Sauerland etablieren und das Kerngeschäft 
fokussieren und stärken. Die zehn Mitarbeiter 
wurden übernommen. Der Betrieb führt die 
Tradition als Opel-Service-Standort weiter, zu-
sätzlich soll perspektivisch die Gebrauchtwagen-
Vermarktung gestärkt werden.
Außerdem wurde eine Lackiererei in der Mar-
tinshardt in Siegen übernommen. Das moderne 
und verkehrsgünstig gelegene Objekt bietet viele 
Vorteile. Lackierarbeiten innerhalb der Hopp-
mann-Gruppe können in Zukunft zentralisiert 
und so Synergien geschaff en werden. Durch die 
bestehenden eingespielten Prozesse in der Be-
triebsstätte und dem erfahrenen und geschul-
ten Mitarbeiterstamm - den Hoppmann kom-
plett übernimmt - kann die bereits vorhandene 
starke Marktposition weiter ausgebaut werden.

Jüngestes Mitglied der Hoppmann-Gruppe ist 
der Fachbetrieb Stötzel Elektrotechnik in Wilns-
dorf mit zehn Mitarbeitern, die alle übernom-
men wurden. Der neue Standort bietet Produkte 
und Dienstleistungen rund um Elektro- und 
Netzwerktechnik sowie Elektroinstallationen 
an. Zudem verfügt das eingespielte Team 
über ein breites Wissen im zukunftsträchtigen 
Marktsegment der Photovoltaik – bereits seit 
1995 werden PV-Stromanlagen für private und 
gewerbliche Kunden installiert.
Hoppmann bietet nun eine kompetente Be-
ratung und komplette Versorgung rund um den 
Stromfl uss an: vom Hausdach über Speicher via 
Wallbox in den PKW sowie in Zukunft vom PKW 
wieder zurück ins Haus.

Joint Venture

Ein Meisterstück der 
Pionierarbeit stellt die ge-
meinschaftliche Übernahme 
eines VW-Autohauses im benachbarten 
Wittgensteiner Land zusammen mit dem 
regionalen Mitbewerber Walter Schneider 
im Jahr 2018 dar. Im Rahmen eines Joint 
Ventures demonstriert die Hoppmann-
Gruppe hierbei ihre Anpassungsfähigkeit 
und Off enheit für neue Geschäftsformen. 
Außerdem werden über diese Partnerschaft 
wertvolle Synergieeff ekte generiert, die der 
Weiterentwicklung der gesamten Gruppe 
dienen.

Das operative Geschäft der Marken Fiat, Fiat Pro-
fessional, Abarth und Dethleff s wird seit 2005 von 
der Hoppmann Automotive GmbH abgewickelt, das 
Opel- sowie Hyundai-Geschäft von der Hoppmann 
Autohaus GmbH und die VW-/Audi- sowie VW Nutz-
fahrzeuge-Aktivität von der Hoppmann Automobil 
GmbH. Hinzu kommt seit Januar 2024 die Hopp-
mann Future GmbH für Aktivitäten, die nicht direkt 
mit dem Automobil verknüpft sind. Die Martin 
Hoppmann GmbH beschränkt sich als Mutterge-
sellschaft auf eine Holdingfunktion und ist zugleich 
Eigentümerin der unternehmenseigenen Immobi-
lien sowie Shareholder an der Gemeinschaftsunter-
nehmung in Erndtebrück. Im Jahr 2022 wurden 
insgesamt rund 2.110 Neufahrzeuge und knapp 
3.200 Gebrauchtwagen abgesetzt. Der Gesamt-
umsatz des Unternehmens betrug 170 Mio. €, das 
Eigenkapital belief sich per 31.12.2022 auf 
20 Mio. €.Die Firma beschäftigt über 600 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, von denen viele im eigenen 
Betrieb ausgebildet wurden. Hinzu kommen rund 90 
Auszubildende in verschiedenen Berufsbildern. 
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Was zeichnet die Hoppmann-
Unternehmensgruppe aus? Kunden-
zufriedenheit ist für uns das Maß aller 
Dinge.

Wir sind stets für unsere Kundinnen und 
Kunden da und möchten, dass sie sich bei uns 
wohl fühlen und mit allen unseren Leistungen 
zufrieden sind. Dafür geben wir jeden Tag 
unser Bestes. Damit folgen wir auch im Tages-
geschäft unserem Unternehmensleitsatz, der 
bereits in den 1990er Jahren von Geschäftslei-
tung und Betriebsrat vereinbart wurde und bis 
heute Gültigkeit hat:

„Wir wollen im Team zusammenarbeiten,
uns durch freundliches und kompetentes Ver-
halten das anhaltende Vertrauen unserer Kun-
den erwerben und Zufriedenheit und Freude in 
unserer Arbeit finden.“

Um als Unternehmen unserer Größe und 
mit 12 Standorten dieses Ziel verwirklichen 
zu können, sind wir auf moderne Strukturen, 
Effizienz und Nachhaltigkeit in der Umsetzung 
angewiesen. Dazu setzen wir an vielen Stellen 

im Unternehmen auf Zentralisierung. In unse-
rem Stammhaus in Siegen befinden sich neben 
Buchhaltung, Personalabteilung und Disposi-
tion auch unsere mehrköpfigen Marketing- und 
IT-Abteilungen sowie unser großes Business 
Development Center (BDC). Im BDC werden 
unter anderem Kundenanfragen erfasst und 
qualifiziert, Kunden und Interessenten proaktiv 
kontaktiert sowie Anfragen und Termine verein-
bart und nachgehalten.

Dabei verstehen sich die Abteilungen auch als 
Dienstleister für die Belegschaft. Indem wir die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von administ-
rativen Tätigkeiten entlasten, schaffen wir Raum, 
damit sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrie-
ren können – nämlich alles, was zur Zufriedenheit 
unserer Kundinnen und Kunden beiträgt. Dabei 
setzen wir selbstverständlich immer stärker auf 
Digitalisierung – im Vordergrund steht hier die 
Optimierung von Arbeitsabläufen (z.B. Verein-
fachung von Prozessen, Automatisierung von wie-
derkehrenden Vorgängen) im Hinblick auf eine 
Zeitersparnis für die Kolleginnen und Kollegen 
und die Konzentration auf das Wesentliche.

Unbenannte Karte

Unbenannte Ebene

Unsere Standorte | 12x in NRW & Hessen
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Heesstraße 91 · 57223 Kreuztal · T. 02732 58620Berliner Str. 45 · 35683 Dillenburg · T. 02771 89720

Mühlwiese 14 57439 Attendorn · T. 02722 6351370

Attendorn

Eiserfelder Str. 196 · 57072 Siegen · T. 0271 31820

Siegen

Felling-
hausenDillenburg

Burger Landstraße 26 - 44 · 35745 Herborn · T. 02772 70090

Herborn

Erlachstraße 3 · 5708 Haiger · T. 02773 7107570

Haiger

Hauptstandort
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Martinshardt 13 · 57074 Siegen · T. 0271 3133610Bruchstraße 85 · 57462 Olpe · T. 02761 82680

Frankfurter Straße 4 · 57290 Neunkirchen · T. 02735 77300

Neun kirchen

Hückeswagener Straße 25-27 · 51647 Gummersbach
T. 02261 80900

Gummers-
bach

Siegen 
MartinshardtOlpe

Marburger Str. 16 · 57339 Erndtebrück  · T. 02753 59410

Völkel
Erndtebrück

Heidenbachswald 32 · 57234 Wilnsdorf · T. 0271 77344956

Stötzel
Elektrotechnik
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» Unter dem Eindruck der Mitbestimmungs-
diskussion der Sechzigerjahre und beeinflusst 
durch die evangelische Sozialethik entwickelte 
Klaus Hoppmann Gedanken zu einer erweiter-
ten Betriebsverfassung. Zu diesem Zweck führte 
er bereits 1961 eine Gewinnbeteiligung für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. 

Der vom Betriebsverfassungsgesetz vorgese-
hene Wirtschaftsausschuss wurde 1969 mit 
Kompetenzen ausgestattet, die weit über sein 
Beratungsrecht hinausgingen. In den Folgejah-
ren wurde das Gremium zum obersten Kontroll- 
und Entscheidungsorgan der Martin Hoppmann 
GmbH ausgebaut und mit fünf Arbeitgeber-
vertretern und fünf Arbeitnehmervertretern 
paritätisch besetzt. 

Die Mitarbeitenden sollten aber nicht nur in-
direkt über ihre gewählten Repräsentanten 

Einfluss nehmen können. 

Durch ein System von Arbeitsteams, das eben-
falls 1969 eingeführt wurde, sind der Beleg-
schaft direkte Mitwirkungsmöglichkeiten bei 
allen Entscheidungen eingeräumt, von denen sie 
am jeweiligen Arbeitsplatz unmittelbar betroffen 
sind. 

Veränderungen zum Wirtschaftsausschuss und 
zu den Arbeitsteams in der jüngeren Vergangen-
heit werden in späteren Kapiteln noch beschrie-
ben.

Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
qualifiziert wahrnehmen können, maß man zwei 
Faktoren besondere Bedeutung bei: Information 
und Weiterbildung. Der dahinterliegende Ge-
danke ist, dass die Belegschaft in verständlicher 
Form umfassend und offen über alle wesent-
lichen Entwicklungen informiert werden muss, 
wenn sie am betrieblichen Geschehen interes-

siert bleiben soll.

Weiterbildung

Unseren Mitarbeitenden wird 
die Möglichkeit eingeräumt, in 
Seminaren ihre Fähigkeiten 
zur Mitwirkung weiter zu 
entwickeln. Jedes Team kann 
einmal oder bei Bedarf auch 

mehrmals im Jahr ein- oder halb-
tägige Teamworkshops bzw. Semi-

nare durchführen. Bei diesen Seminaren 
sollen aktuelle Fragestellungen vertieft, 

die Zusammenarbeit innerhalb des 
Teams und mit dem Vorgesetzten 
reflektiert sowie das Miteinander 
gefördert werden.

Nach der Philosophie von Klaus 
Hoppmann kann Mitarbeiterbetei-
ligung zwar durch einen Rechtsakt 

eingeführt werden, entscheidend 

02

Die Mitarbeiterbeteiligung
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ist allerdings, diese auch tatsächlich zu leben. 
Dieser Aspekt wird auch durch die Stiftung 
überwacht, die sich qua Satzung als „Hüterin 
der Mitbestimmung“ verpflichtet und ein Vor-
standsmitglied damit beauftragt, diese Funktion 
wahrzunehmen.

Die Beteiligung der Mitarbeitenden brachte und 
bringt in vielen Bereichen Anstöße zur Weiter-
entwicklung der Organisation. Sie hat zu einer 
nachhaltigen Verbesserung des Betriebsklimas 
beigetragen und zu mehr Aufgeschlossenheit 
der Belegschaft gegenüber betrieblichen Frage-
stellungen geführt. Allerdings sind auch die Er-
wartungen an die Mitwirkungsmöglichkeiten und 
an das Verhalten der Vorgesetzten hoch. Diese 
andere Art der Zusammenarbeit stellt vor allem 
auch an die sozialen Kompetenzen aller Beteilig-
ten hohe Ansprüche. 

Die Mitarbeiterbeteiligung ist in allen Bereichen 
durch eine Betriebsvereinbarung verbind-

lich festgelegt, die zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsleitung abgeschlossen wurde. Diese 
Vereinbarung lässt sich selbstverständlich ver-
ändern oder ergänzen, wenn die Beteiligten zu 
besseren Erkenntnissen gelangen. Der Betriebs-
rat ist auf allen Ebenen der Mitbestimmung bis 
in den Stiftungsvorstand direkt beteiligt. Seine 
Aufgaben nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
werden durch die erweiterten Mitbestimmungs-
möglichkeiten ergänzt. Er hat einen hohen Infor-
mationsgrad und Einfluss auf alle wesentlichen 
betrieblichen Entscheidungen. 

Der Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat 
und Geschäftsleitung sind die von der Hopp-
mann Stiftung „Demokratie im Alltag“ aufgestell-
ten „Grundsätze für Demokratie am Arbeits-
platz“ vorangestellt. Diese Grundsätze stellen 
eine Art Grundgesetz, das für alle Mitarbeiten-
den und für die Geschäftsleitung verbindlich ist, 
dar. Von ihnen werden alle Regelungen und das 
Verhalten im täglichen Arbeitsalltag abgeleitet. 
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» Manche vertreten die Ansicht, die Demokra-
tie habe vor dem „Fabriktor“ aufzuhören. Die 
meisten Menschen haben sich damit, wie mit 
einer naturgegebenen Tatsache, abgefunden. 
Wir aber wollen, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in unseren Unternehmen als mün-
dige Bürgerinnen und Bürger ernst genommen 
werden. Um dies zu realisieren, sind – in Anleh-
nung an das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland – folgende Grundsätze für Demo-
kratie am Arbeitsplatz entstanden:

1   Das Unternehmen und alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben eine wirtschaftliche 
und eine soziale Verantwortung. Sie engagieren 
sich für ein gutes Betriebsergebnis ebenso wie 
für ein menschliches Miteinander und soziale 
Gerechtigkeit im Betrieb.

2   Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Vorgesetz-
te begegnen einander mit Respekt vor der Person 

der / des anderen. Sie verhalten sich gegenseitig 
so, wie sie es vom anderen auch erwarten.

3   Der gesundheitliche Schutz und die Sicher-
heit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz haben eine hohe Priorität.

4   Auch in wirtschaftlich schwierigen Situatio-
nen wird alles versucht, um die Arbeitsplätze zu 
sichern und zu erhalten.

5   Freie Meinungsäußerung darf nicht zu per-
sönlichen Nachteilen führen.

6   Fachliche und überfachliche Weiterbildung 
gehören zusammen und werden gefördert. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitdenken 
und mitreden sollen, müssen auch über ent-
sprechende soziale Kompetenzen verfügen.

7   Der Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wird so weit wie möglich Raum 
gegeben.

8   Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
ein Recht auf Information, Anhörung und Mit-
sprache, in besonders geregelten Fällen auf 
Mitbestimmung. Die Entscheidungen der Ge-
schäftsleitung unterliegen so einer Kontrolle 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

9   Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind über ihre vertragsmäßige Entlohnung hi-
naus am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

10   Das neutrale Kapital gehört 
niemanden persönlich und nutzt allen: 
Das Unternehmen wird in seinem 
Bestand gesichert; die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben mehr 
Arbeitsplatzsicherheit; die Gesellschaft 
profi tiert von der gemeinnützigen 

Tätigkeit der Stiftung.

11   Umweltschutz und Nachhaltigkeit neh-
men einen hohen Rang ein.

12   Die Realisierung einzelner dieser Grund-
sätze bedarf besonderer Absprachen oder 
schriftlicher Regelungen, die unter Beteili-
gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erarbeitet werden. 

03
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Mitbestimmungsausschuss 
» In Folge der 1961 eingeführten Erfolgsbetei-
ligung ergab sich auch die Notwendigkeit, die 
Belegschaft über die jeweilige Ertragssituation 
zu informieren. Deshalb wurde 1969 ein Wirt-
schaftsausschuss mit drei Arbeitnehmer- und 
4 Arbeitgebervertretern gebildet. Seit 1973 war 
dieses Gremium paritätisch besetzt. Fünf der 
zehn Mitglieder waren Arbeitnehmervertreter/
innen, die vom Betriebsrat entsandt wurden. 
Die fünf Arbeitgebervertreter waren der Ge-
schäftsführer und vier Abteilungsleiter, die vom 
Geschäftsführer bestimmt wurden. Den Vorsitz 
hatte der Geschäftsführer oder dessen Stellver-
treter. Jedes Mitglied war in seinen Entscheidun-
gen unabhängig. Der Wirtschaftsausschuss war 
das höchste Beschluss- und Kontrollorgan für 
alle Unternehmen der Hoppmann-Gruppe.

Der vorstehende Absatz wurde bewusst in der 
Vergangenheitsform formuliert, weil der Wirt-
schaftsausschuss nach fast 50 Jahren seines 
Bestehens etwas „in die Jahre gekommen“ war. 
Dies veranlasste die Hoppmann Stiftung dazu, 
ein bedeutsames und tiefgreifendes Reform-

projekt anzustoßen, das im Jahr 2017 mit der 
Etablierung des neuen Wirtschafts- und Mitbe-
stimmungsausschusses, kurz: W.M.A., vollendet 
wurde.

Reformprojekt 2017

Mit dem neu ausgestalteten Ausschuss wird die 
Absicht verbunden, die Belegschaftsmitglieder 
der verschiedenen Standorte noch direkter 
und intensiver auf der obersten strategischen 
Entscheidungsebene des Unternehmens ein-
zubinden und auch die Stiftung unmittelbarer 
einzubeziehen. Seither sind folgende Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Ausschuss vertreten: 
Geschäftsführer/innen; alle  Mitglieder der 1. 
Führungsebene , jeweils mit einem/r Teamspre-
cher/in (wenn möglich aus ihrem Bereich), zwei 
Angehörige des Stiftungsvorstands und zwei 
Betriebsratsmitglieder, die  vom Betriebsrat ent-
sandt werden. Alle bis auf die Stiftungsvertreter 
sind stimmberechtigt und nehmen, wenn nicht 
dringend verhindert, an den Sitzungen teil. 

Der Wirtschafts- und 

04

W.M.A.

Wirtschafts- und 
Mitbestimmungs-
ausschuss.
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Die Zusammensetzung des W.M.A. wird in regel-
mäßigen Abständen an die Unternehmensstruk-
tur angepasst. Wenn es nicht im Ausnahmefall 
ausdrücklich anders beschlossen wird, ist es 
erwünscht, dass die Mitglieder des W.M.A. ihre 
Informationen an die Belegschaft weitergeben. 

Der W.M.A. prüft die monatliche Erfolgsrech-
nung und genehmigt den jeweiligen Jahres-
abschluss. Er berät und beschließt über alle 
wichtigen wirtschaftlichen Angelegenheiten der 
Unternehmensgruppe. Wichtige Angelegen-
heiten in diesem Sinne sind z.B. Jahresplanung, 
Neuanschaffungen über 60.000,- €, die Beteili-
gung an anderen Unternehmen oder sonstige 
Vorgänge, die die Interessen der Mitarbeitenden 
wesentlich berühren könnten. Vereinfacht kann 
festgehalten werden, dass die Mitbestimmung 
praktisch in allen Fällen zum Tragen kommt, die 
einen wesentlichen Einfluss auf den Geschäfts-
verlauf und auf die betriebsinterne Situation 
nehmen könnten. Außerdem bietet der Wirt-
schafts- und Mitbestimmungsausschuss den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Forum 
für alle darüber hinaus gehenden Fragen und 
Themen zur Ausgestaltung der Arbeitsabläufe, 
die von den einzelnen Mitgliedern vorgebracht 
werden.

Die weitgehenden Befugnisse des W.M.A. wer-
den auch daran deutlich, dass eine Reihe von 
Entscheidungen auf Gesellschafterebene erst 

dann wirksam werden können, wenn auch der 
Wirtschafts- und Mitbestimmungsausschuss 
den Beschlüssen zustimmt. Dies gilt z.B. für die 
Bestellung oder Abberufung des Geschäftsfüh-
rers und der Prokuristen oder die Änderung des 
Gesellschaftsvertrags.

Für den Fall einer Pattsituation bei Abstimmun-
gen beruft die alleinige Gesellschafterin, die 
Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“, auf 
Antrag der Geschäftsleitung oder des Betriebs-
rates eine neutrale Person. Unter deren Leitung 
wird der Entscheidungsprozess noch einmal auf-
genommen und zu einem Ende geführt, wobei 
mit einfacher Mehrheit entschieden wird. In 
letzter Konsequenz gibt die Stimme des Neutra-
len den Ausschlag.

Wichtig fürs Ganze

Die Arbeit des Ausschusses hat sich bislang als 
insgesamt sehr fruchtbar erwiesen. Alle wichti-
gen geschäftlichen Entscheidungen werden dort 
gefällt, entweder in den ordentlichen Sitzungen, 
die alle zwei Monate stattfinden, oder bei dring-
lichen Anlässen in außerordentlichen Sitzungen. 
Die meisten Beschlüsse kommen nach gründ-
licher Diskussion in Übereinstimmung zustande. 
Auch in Krisenzeiten hat sich die Zusammen-
arbeit bewährt. Gerade dann zeigte sich der 

W.M.A.

1. Führungsebene der Hoppmann Autowelt, v.l.: Lauritz Böttner (Dillenburg), Michael Stötzel (Stötzel Elektrotechnik), Vincenzo Cavallaro (Attendorn), Anja Henze (Finanzleitung), Markus Uebach (Haiger), Jan Bergmann (Herborn/Olpe), Fabian Schneider (Leiter Digitalisierung), Martin 

Schneider (Stiftungsvorstand), Stefan Langenbach (Geschäftsführer), Patrick Gräbener (Leiter Distrigo), Ingo Büdenbender (Siegen), Andreas Wilke (Geschäftsführer) , Niko Lauer (Leitung Campingwelt), Werner Kölsch (Neunkirchen), Xenia Anders (Personalleiterin), Dennis Gründler 

(Gummersbach), Siegbert Theis (Leiter Projektmanagment), Christian Blöcher (Fellinghausen), Dirk Thielmann (Siegen-Martinshardt), Markus Hübscher (E-Motion).



15W.M.A.

1. Führungsebene der Hoppmann Autowelt, v.l.: Lauritz Böttner (Dillenburg), Michael Stötzel (Stötzel Elektrotechnik), Vincenzo Cavallaro (Attendorn), Anja Henze (Finanzleitung), Markus Uebach (Haiger), Jan Bergmann (Herborn/Olpe), Fabian Schneider (Leiter Digitalisierung), Martin 

Schneider (Stiftungsvorstand), Stefan Langenbach (Geschäftsführer), Patrick Gräbener (Leiter Distrigo), Ingo Büdenbender (Siegen), Andreas Wilke (Geschäftsführer) , Niko Lauer (Leitung Campingwelt), Werner Kölsch (Neunkirchen), Xenia Anders (Personalleiterin), Dennis Gründler 

(Gummersbach), Siegbert Theis (Leiter Projektmanagment), Christian Blöcher (Fellinghausen), Dirk Thielmann (Siegen-Martinshardt), Markus Hübscher (E-Motion).

Wert regelmäßiger Informationen und betriebs-
wirtschaftlicher Grundkenntnisse der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.
Hin und wieder beklagen sich die Arbeitnehmer-
vertreter/innen bzw. Belegschaftsmitglieder über 
einen Informationsvorsprung der Abteilungsleiter 
bzw. darüber, dass die Information durch die Ge-
schäftsleitung erst erfolge, wenn bestimmte Vor-
klärungen schon erfolgt sind. Auch wenn diesem 
Problem nicht leicht beizukommen ist, so wird es 
aber dennoch sehr ernst genommen. Die Arbeit-
nehmervertreterinnen und -vertreter bewiesen in 
den langen Jahren der Mitarbeit ein hohes Maß 
an „unternehmerischer“ Verantwortung und ein 
starkes Interesse an einer langfristig positiven 
Entwicklung des Unternehmens. 

Sven Krege
(Völkel Erndtebrück)
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» Der Bildung der Arbeitsteams lag die Erkennt-
nis zugrunde, dass die Herausforderungen am 
Arbeitsplatz durch W.M.A. und Betriebsrat nur 
teilweise erfasst werden, dass also eine Interes-
senvertretung durch gewählte Repräsentanten 
nicht ausreicht. Die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sollten die Möglichkeit zur un-
mittelbaren Mitwirkung erhalten, wenn es um 
Entscheidungen über ihre sehr persönlichen 
Belange am Arbeitsplatz geht. Mit der Bildung 
der Arbeitsteams wurde das betriebliche Mit-
bestimmungssystem komplettiert. Damit gibt es 
Mitwirkung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern auf allen betrieblichen Ebenen: am 
Arbeitsplatz, auf der Betriebsratsebene und in 
der Unternehmensleitung.

Die Arbeitsteams erfassen alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Hoppmann. Kriterium für 
die Zusammensetzung der Arbeitsteams ist die 
Abteilungszugehörigkeit unter einem gemeinsa-
men Vorgesetzten. 

Die Teams im Einzelnen:
» am Standort Siegen-Eiserfeld 
 Buchhaltung und Personal
 Digitalisierung
 Distrigo
 Klempnerei und Lackiererei
 Service- und Teilelager
 Verkaufsverwaltung
 Verkäufer und Aufbereitung
 Werkstatt

»  sowie in den anderen Betriebsstätten in
 Attendorn
 Dillenburg
 Fellinghausen
 Gummersbach
 Haiger
 Herborn
 Neunkirchen
 Olpe
 Siegen-Martinshardt
 Wilnsdorf – Stötzel Elektrotechnik

Zusätzlich wird ein Mitarbeitender des Unter-
nehmens zum Teamsupport bestellt. Der Team-
support plant und steuert alle Aktivitäten für/mit 
den Teamsprecher/innen und hat  immer eine 
offenes Ohr für ihre Belange.

Zur Vorbereitung und Leitung von Teambe-
sprechungen wählt jedes Team eine Spre-
cherin / einen Sprecher. Die Teamsprecher/

innen-Wahl findet im zeitlichen Zusammen-
hang mit den Betriebswahlen statt, so dass 
die Wahlperiode der Teamsprecher/innen 

identisch ist mit der des Betriebsrates. 
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Die Durchführung der Wahl wird nach einem 
zuletzt 2017 aktualisierten Modus vorgenom-
men. Wahlleiter/innen sind Mitglieder des 
Stiftungsvorstands oder der Personalabtei-
lung. Konflikte, die das Arbeitsteam betreffen, 
verhandelt der Vorgesetzte nicht mit dem/der 
Teamsprecher/Teamsprecherin, sondern stets 
mit der Gesamtgruppe.
Die Teamsprecherinnen und Teamsprecher sind 
seit 2017 auch Mitglieder im Wirtschafts- und 
Mitbestimmungsausschuss. 
Die Teamsprecherrolle hat damit eine 
erhebliche Aufwertung erfahren, denn die 
Teamsprecher/innen können nun auch bei 
strategischen, unternehmensweit relevanten 
Entscheidungsprozessen mitwirken und mit-
bestimmen.

Die Arbeitsteams sollen nicht zu einer Konkur-
renz für den Betriebsrat werden. Die Aufgaben 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz bleiben 
selbstverständlich dem Betriebsrat vorbehalten. 
Für den Betriebsrat sind die Arbeitsteams aber 
eine gute Möglichkeit, zusätzliche Informationen 
von der Basis zu erhalten erhalten, da er zu 
jeder Arbeitsteamsitzung Zutritt hat. 

Durch die Arbeitsteams werden folgende Ziele 
erreicht:
 Mehr Einfluss der Arbeitnehmer/innen auf 

die Gestaltung ihrer Arbeit
 Ergänzung der Mitbestimmung des Be-

triebsrates und des Wirtschafts- und Mit-
bestimmungsausschusses

 Abbau überflüssiger Hierarchie
 Förderung von Kreativität, Verantwor-

tungsbewusstsein und sozialer Kompetenz

Rechte der Arbeitsteams

Folgende Rechte sind den Arbeitsteams durch 
die Betriebsvereinbarung zugesichert:

Versammlungsrecht: 
Bezahlte Arbeitsteambesprechungen nach Be-
darf während der Arbeitszeit, sonst nach Feier-
abend als Überstunden.

Informations- und Anhörungsrecht:
Das Arbeitsteam ist von beabsichtigten Maßnah-
men der Geschäftsleitung bzw. des Vorgesetz-
ten grundsätzlich zu unterrichten, wenn davon 
das Arbeitsteam unmittelbar betroffen wird. Die 

Die Arbeitsteams
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Information muss so rechtzeitig erfolgen, dass 
das Arbeitsteam darüber beraten und dazu 
Stellung nehmen kann. Personelle Entschei-
dungen bleiben jedoch letztlich in der Entschei-
dungskompetenz der Geschäftsleitung.

Einspruchsrecht:
In besonderen Fällen können die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter als Team, wenn sie mit 
einer Entscheidung des Vorgesetzten nicht ein-
verstanden sind, beim Vermittlungsausschuss 
einen Einspruch mit aufschiebender Wirkung 
einlegen. Der Vermittlungsausschuss besteht 
aus der/dem Vorsitzenden der Hoppmann Stif-
tung „Demokratie im Alltag“, dem/der Betriebs-
ratsvorsitzenden und dem Geschäftsführer der 

Martin Hoppmann GmbH. Die Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses erfolgt einvernehmlich 
und ist endgültig.

Vorschlagsrecht:
Die Arbeitsgruppen können Initiativen ergreifen 
und gemeinsam Vorschläge einreichen.

Weiterbildungsrecht:
Die Arbeitsteams haben Anspruch auf einen 
Seminartag im Jahr.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte 
haben gezeigt, dass die Arbeitsteams von ihren 
Möglichkeiten unterschiedlichen Gebrauch 
machen. Die Aktivität hängt von aktuellen Her-

Die Arbeitsteams

Einführungsseminar 
für Azubis.
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ausforderungen im Team und vom Engagement 
der Teamsprecher/innen ab, wird aber auch 
von den jeweiligen Erfolgs- oder Misserfolgs-
erlebnissen beeinflusst. Die Erwartungen der 
Belegschaft an das Arbeitsteamsystem sind be-
sonders hoch und werden in der Realität nicht 
immer erfüllt. Das hängt auch damit zusammen, 
dass anfangs ungenauerweise von Mitbestim-
mung am Arbeitsplatz und nicht von Mitwirkung 
die Rede war. 

Bei den ursprünglichen Überlegungen 1968/69 
war es Klaus Hoppmann wichtig, durch die 
Arbeitsteams eine „Gegenmacht“ zu den 
Führungskräften und zur Geschäftsleitung zu 
bilden. Das scheint heute, auch aus der Sicht 
der Arbeitnehmer/innen, nicht mehr die gleiche 
Bedeutung zu haben. Die Arbeitsprozesse und 
-inhalte und dadurch auch der Führungsstil 
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten 
radikal verändert, dadurch wird die Beziehung 
zu den Vorgesetzten eher als eine Form der Zu-
sammenarbeit im Team erlebt. 

Um allen Mitarbeitenden die bestehenden 
Mitwirkungsmöglichkeiten ständig bewusst zu 
machen und um die Mitwirkungsbereitschaft 
gerade in den Arbeitsteams zu stärken, wurden 
nach einem langen und basisorientierten Ent-
stehungsprozess im November 2002 insgesamt 
24 „Mitbestimmungsgrundsätze für Mitarbei-
tende“ verabschiedet, die in handlichem Format 
jedem Belegschaftsmitglied ausgehändigt 
wurden und werden. Einige von ihnen beziehen 
sich ausdrücklich auf die Arbeitsteams:

Wir unterstützen unsere Teamsprecherin-
nen und Teamsprecher bei ihrer Arbeit.

Wir sorgen dafür, dass Teamsitzungen 
regelmäßig stattfinden, nehmen daran teil 
und wirken aktiv mit.

Wir sorgen für eine offene und angstfreie 
Gesprächsatmosphäre, in der jede ihre 
und jeder seine Meinung sagen kann.

Wir achten besonders auf diejenigen, die 
sich schwertun, in größerer Runde frei zu 
sprechen.

Wir nehmen konstruktive Kritik an und 
gehen angemessen damit um. Umgekehrt 
üben wir konstruktive Kritik.

Wir sorgen dafür, dass die Ergebnisse der 
Teamsitzungen umgesetzt werden. 

Die Arbeitsteams
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» Der Erfolgsbeteiligung liegt der Gedanke 
zugrunde, dass der wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens das Ergebnis gemeinsamer An-
strengungen ist und dass jede/r nach den je ei-
genen Kräften und Möglichkeiten zu diesem Er-
folg beiträgt. Das Gehalt für die Mitarbeitenden 
und die Kapitalverzinsung für das Unternehmen 
sind dabei die grundlegenden Gegenleistungen 
für den jeweiligen Beitrag. 
Wird darüber hinaus 
ein Jahresgewinn 
erzielt, sollen die 

Arbeitnehmer/innen in gerechter Weise daran 
beteiligt werden.

Die Erfolgsbeteiligung wurde bereits 1961 
etabliert und erhielt 1969 eine wesentlich er-
weiterte Form, die bis heute fast unverändert 
gültig ist. Rechtliche Grundlage ist die Betriebs-
vereinbarung von 1969 in der 16. Fassung vom 
09.05.2022. Sie kann nicht einseitig aufgekün-
digt oder verändert werden.

Ausgangspunkt der EB-Berechnung ist der Ge-
winn aller Unternehmen der Hoppmann-Grup-
pe. Aus diesem Gewinn erhält das Unterneh-

men eine 6%-ige Eigenkapitalverzinsung. 
Der restliche, sogenannte „verteilbare“ 

Gewinn wird zu gleichen Teilen auf die 
Belegschaft und das Unternehmen 
verteilt. Schon in der Diskussion 
zur Betriebsvereinbarung von 1969 
wurde deutlich, dass eine 6%-ige 

Eigenkapitalverzinsung notwendig ist, 
um die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens zu sichern.

Die Ausschüttung an die Belegschaft erfolgt 
zur Hälfte in bar. Die andere Hälfte wird auf 

einem persönlichen Darlehenskonto des/r 
Mitarbeiter/in gutgeschrieben. Eine 

Verzinsung des Darlehens (Inves-
tivanteil) mit 2,5 % über dem 

Zinssatz der EZB Mindest-
reserve wird jährlich 

ausgezahlt. Über 
den Stand ihres 

Darlehenskon-
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tos und die Jahreszinsen erhalten die Mitarbei-
tenden zum Jahresende einen Kontoauszug. 

Über die wirtschaftliche Situation werden alle 
Betriebsangehörigen regelmäßig informiert. 
Die Monatsergebnisse werden ausführlich im 
Wirtschafts- und Mitbestimmungsausschuss be-
sprochen. Das Betriebsergebnis wird im W.M.A. 
vorgestellt und anschließend über die Team-
sprecher/innen und/oder per Aushang an die 
Belegschaft kommuniziert.

Der Anspruch auf eine Beteiligung am Erfolg 
entsteht nach dem dritten vollen Monat der 
Betriebszugehörigkeit. Die EB wird auf alle be-
teiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gleichen Teilen verteilt. Teilzeitkräfte erhalten die 
Erfolgsbeteiligung in Abhängigkeit von ihrer wö-
chentlichen Arbeitszeit. Lediglich Auszubildende 
beziehen geringere Anteile nach einer separaten 
Staffelung.

Der Investivanteil fällt der Mitarbeiterin / dem 
Mitarbeiter nach dem Ausscheiden durch 
Pensionierung oder Kündigung zu. Er wird erst 
mit der Auszahlung versteuert. Die Auszahlung 
erfolgt in Raten von 300,- € pro Monat. Bei 
Ausscheiden durch Kündigung beginnt die Aus-
zahlung nach einer Sperrfrist von einem Jahr. 
Im Todesfalle gehen die Ansprüche voll auf die 
Erben über. Der Anspruch auf das Investivgutha-
ben ist nicht abtretbar, außer an das Unterneh-
men Hoppmann, und auch unpfändbar.

Am Verlust eines Geschäftsjahres nimmt die Be-
legschaft nicht teil. Sie trägt jedoch das Risiko, im 
Konkursfall ihren Investivanteil zu verlieren. In 
einem solchen Fall würden ihre Forderungen an 
das Unternehmen wie alle Gläubigerforderun-
gen aus der Konkursmasse befriedigt werden 
müssen. Das Hauptrisiko trägt auf alle Fälle 
die Kapitaleignerin (die Hoppmann Stiftung), 
die auch eventuelle Verlustjahre ausgleichen 
müsste. 

Die Erfolgsbeteiligung

Gewinn vor Steuern

6 % Eigenkapitalverzinsung 
für das Unternehmen

verteilbarer Gewinn

50 % an das 
Unternehmen

50 % an die
Mitarbeitenden

Davon 50 % bar am 
Jahresende 

(Jahresreserve)

50 % auf 
Darlehenskonto 
(Investivanteil)
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» 1974 errichtete Klaus Hoppmann die ge-
meinnützige Hoppmann Stiftung „Demokratie 
im Alltag“. Ihr übertrug er seine GmbH-Anteile 
und damit das alleinige Eigentum an der Martin 
Hoppmann GmbH. Mit der Gründung der 
Stiftung setzte der Unternehmer sozusagen den 
Schlussstein in das Gebäude der Mitarbeiter-
beteiligung. 

Dieser Schritt, der nicht wieder rückgängig 
gemacht werden kann, hatte persönliche Be-
weggründe. Der Stifter handelte aus seiner 
politischen Überzeugung (demokratischer Sozia-
lismus), aus der Aufbruchstimmung der 68er-
Bewegung und aus einer gewissen persönlichen 
Radikalität heraus.

Nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
am Gewinn, an den Unternehmensentscheidun-
gen und an den Entscheidungen ihren Arbeits-
platz betreffend beteiligt waren, schien Klaus 
Hoppmann noch eine Konsequenz in Richtung 
auf das Kapital zu fehlen. Die 6%-ige Eigenkapital-
verzinsung, die dem Unternehmen aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen zur Eigenkapitalbildung 
zufloss, mehrte automatisch das Vermögen des 
Kapitaleigners. Ebenso behielt dieser letztendlich 
die alleinige Verfügungsgewalt über das gesamte 
Betriebsvermögen, die im Erbfall auch an Dritte 
übergegangen wäre. Auch eine Kapitalbeteiligung 
aller Belegschaftsmitglieder war nach seiner An-
sicht keine Lösung für dieses Problem.

So entschied sich der Unternehmer für einen 
„dritten Weg“ zwischen Privateigentum und 

Unternehmen in Mitarbeiterhand. Mit der 
Übertragung aller GmbH-Anteile an die Stiftung 
wurde das Kapital neutralisiert, dem Unterneh-
men die Kontinuität gesichert und der Mitarbei-
terbeteiligung eine weitere positive Entwicklung 
eröffnet.

Stiftung und Unternehmen

Die Stiftung wurde am 06.11.1974 vom Innenmi-
nister des Landes Nordrhein-Westfalen geneh-
migt. Ihre Gemeinnützigkeit wurde von der Fi-
nanzbehörde anerkannt. Die Stiftung unterliegt 
der Stiftungsaufsicht durch den Regierungsprä-
sidenten. Die Übertragung der Firmenanteile auf 
die Stiftung erfolgte aufgrund der Gemeinnützig-
keit steuerfrei. Die Martin Hoppmann GmbH ist 
wie jedes andere Unternehmen steuerpflichtig.
Die Gemeinnützigkeitsverordnung verbietet 
gemeinnützigen Körperschaften eine unter-
nehmerische Tätigkeit. Das verlangte die 
Gründung einer Betriebs-GmbH, nämlich der 
Martin Hoppmann GmbH. Die Stiftung ist als 
Unternehmensträgerstiftung Alleingesellschaf-
terin der GmbH mit einem Stammkapital von 
7,75 Mio. Euro. Der Stiftungsvorstand nimmt 
die Aufgaben der Gesellschafter nach dem 
GmbH-Gesetz wahr. Die Geschäftsführung des 
Unternehmens obliegt einem Geschäftsführer, 
der nicht Mitglied des Stiftungsvorstandes sein 
darf. Bei wichtigen Unternehmensentschei-
dungen sind Stiftungsvorstand und Geschäfts-
führer aufgrund einer Betriebsvereinbarung 
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auf die Zustimmung des Wirtschafts- und 
Mitbestimmungsausschusses der Firma an-
gewiesen.

Die Stiftung wird durch festgelegte Gewinnaus-
schüttungen finanziert. Der jährliche Etat beträgt 
zurzeit ca. 180.000 Euro.

Aufgaben

Dem Stifter lag daran, dass Bürgerinnen und 
Bürger Demokratie nicht nur am Wahltag prakti-
zieren, sondern als eine ständige Alltagsaufgabe 
und Möglichkeit wahrnehmen und begreifen. 
Das kommt im Namen der Hoppmann Stiftung 
„Demokratie im Alltag“ zum Ausdruck und be-
stimmt den Stiftungszweck. 

Die durch die Stiftung geförderten Vorhaben 
sollen bei den Beteiligten die Fähigkeiten für 
eine demokratische Teilhabe in Wirtschaft und 
Gesellschaft entwickeln. 

In der Satzung sind Stiftungszwecke wie folgt 
festgelegt:

a) Die Förderung sozial benachteiligter Kinder, 
Jugendlicher und junger Erwachsener (nach 
Sozialgesetzbuch VIII, §7), die auch auf eine 
inklusive Gesellschaft hin wirkt: Hierzu kann 
die Stiftung Projekte, die dem Ziel entspre-
chen, finanziell fördern sowie die Trägerschaft 
oder Mitträgerschaft an entsprechenden Ein-
richtungen und Projekten übernehmen. Eine 
Mitträgerschaft setzt voraus, dass der Stiftung 
vertraglich ein Mitwirkungs- und Aufsichts-
recht eingeräumt wird, das die Erfüllung der 
Stiftungszwecke sicherstellt.

b) Förderung demokratischer Vorhaben und 
Projekte: Die Stiftung unterstützt solche Vor-
haben, die bei den Beteiligten Fähigkeiten für 
eine demokratische Teilhabe in Wirtschaft 
und Gesellschaft entwickeln.

c) Die Aus- und Weiterbildung von Arbeitneh-
mer/innen zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
insbesondere durch Vermittlung von Ein-
sichten in die Wirkung sozialer Gerechtigkeit, 
nachhaltiger Wirtschaft und demokratischer 
Teilhabe.

Die Stiftung

Lüdenscheider 
Spielenachmittag 
(FCJG Kinder & 
Teenagerdienste e.V.)

Fischzuchtprojekt für 
mehr Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit 
(Shelter for Africa e.V.)

Bau eines sog. Gipfel-
hauses als Rückzugs-
raum für Streitschlich-
tung (Pestalozzi-Schule 
Siegen)
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Aktivitäten

Von 1975 bis 1981 finanzierte die Stiftung den 
Modellversuch „Sozialarbeit an Grundschulen“, 
der an zwei Siegerländer Schulen durchgeführt 
wurde.

In den Jahren 1979 bis 1984 veranstaltete die 
Stiftung eine Reihe von Seminaren bzw. Fami-
lienfreizeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. 

Zur pädagogischen Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen in einer Obdachlosensiedlung be-
schäftigte die Stiftung von 1979 bis 1990 einen 
Sozialpädagogen bzw. eine Sozialpädagogin. 
Anschließend übernahm sie für fünf Jahre die 
Trägerschaft eines Ausbildungsprojekts für 
arbeitslose Jugendliche. 

1995 gründete die Stiftung als Gesellschafterin 
mit der Stadt Siegen und dem Ev. Kirchenkreis 
die kirchliche und kommunale Beschäftigungs-
gesellschaft „Neue Arbeit Siegerland“ (NAS). 
Als Gesellschafterin brachte sie das Ausbil-
dungsprojekt in diese Gesellschaft ein. 
Im Jahre 2005 wurde dieses Engagement 
beendet und das Diakonische Werk 
im Kirchenkreis Siegen wurde die alleinige 
Gesellschafterin der NAS.
Neben verschiedenen kleineren Projekten der 
Jugend- und Behindertenarbeit unterstützte die 

Stiftung nach der deutschen Wiedervereinigung 
seit 1991 für viele Jahre den Aufbau und die Ent-
wicklung eines Jugendzentrums in einem Dorf 
im Bundesland Brandenburg.

1994 schrieb sie einen mit 100.000 D-Mark 
dotierten Wettbewerb aus, der die Verständi-
gung zwischen deutschen und ausländischen 
Jugendlichen zum Ziel hatte. Den ersten Preis 
erhielt ein Projekt, das diesseits und jenseits 
der deutsch-polnischen Grenze in Branden-
burg Partnerschaften zwischen deutschen und 
polnischen Grundschulklassen mit dem Ziel 
eingerichtet hat, Sprachbarrieren und kulturelle 
Schranken abzubauen. Hieraus hat sich eine 
länger andauernde fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen der Stiftung und der Projektträgerin 
ergeben.

Im Laufe ihrer Geschichte konzentrierten sich 
die Aktivitäten der Stiftung dann immer stärker 
auf die Förderung von Projekten für sozial be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche. Folgende 
Bereiche lassen sich ausmachen:
 Kinder und Jugendliche in sozialen Brenn-

punkten und aus strukturschwachen Ge-
bieten,

 arbeitslose Jugendliche,
 behinderte Kinder und Jugendliche;
 ausländische Kinder und Jugendliche;
 Kinder und Jugendliche als Kriegs- und Ge-

waltopfer

Die Stiftung

80 Kinder und Jugend-
liche haben in den 
Sommerferien den 
Kurs FIT in Deutsch im 
Kreis Olpe besucht. Die 
Kinder haben gekocht, 
getobt, Spaß gehabt – 
und natürlich Deutsch 
gelernt. Besonders 
beliebt waren die von 
der Hoppmann-Stif-
tung Demokratie 
im Alltag gestifteten 
Trinkflaschen, die von 
den Kindern individuell 
gestaltet wurden und 
zukünftig weiterver-
wendet werden dürfen.



25

Bis etwa zum Jahr 2008 war die Stiftung in erster 
Linie eine Förderstiftung, die Fördermittel nach 
Antragstellung an Projekte vergab. Zwei Ge-
sichtspunkte wurden nach Möglichkeit beachtet:
Zunächst sollen regionale Projekte aus dem Sie-
gerland berücksichtigt werden, dann aber auch 
nationale und internationale Projekte. Gefördert 
werden sollen vor allem kleine Vereine und 
Initiativen, die schwerpunktmäßig von bürger-
lichem Engagement getragen werden.
In der jüngeren Phase der Stiftungsarbeit sollen 
in der internationalen Arbeit vornehmlich 
Projekte engagierter Gruppen für Kinder und 
Jugendliche auf dem afrikanischen Kontinent 
unterstützt werden.

Als Beispiele aus dieser Zeit der Förderarbeit 
können folgende Projekte erwähnt werden:

  Sonderprojekte an Siegerländer 
Haupt- und Sonderschulen

  Erfahrungspark für Jugendliche in Hövelriege
  Antirassistische Jugend- und Kinderarbeit 

in Brandenburg
  Kunsttherapie für Kriegs- und Flüchtlings-

kinder, München
  Handwerkliche Ausbildung für ehemalige 

Kindersoldaten im Ostkongo
  Betreuung von Straßenkindern in Dakar, 

Senegal
  Aufbau einer Kindertageseinrichtung in 

Moisi, Tansania
  Jugendarbeit der Deutschen Multiple Skle-

rose Gesellschaft
  Auf- und Ausbau eines Gehörlosenkinder-

heimes in der Ukraine 

Ab 2008 hat die Hoppmann Stiftung einen 
grundlegenden Richtungswechsel in ihrer Arbeit 
angestoßen und seitdem vorangetrieben. Sie 
hat sich entschieden, operativ tätig zu werden 
und ihre Mittel auch fast ausschließlich dafür 
einzusetzen.

Die Stiftung

„SCHÖNUNDGUT. Erfahrungsfeld Fischba-
cherberg“, so lautet der Titel des Engagements 
der Stiftung. Auf dem sechs Hektar großen 
Gelände eines ehemaligen Schießstandes der 
belgischen Armee in Siegen wird das Erfahrungs-
feld in dieser Situation eine Einrichtung auf Dauer 
sein, die ungewöhnliche Arbeits- und Entwick-
lungsmöglichkeiten für Jugendliche bereitstellt 
und entwickelt. 
Das Erfahrungsfeld, das für die Dauer von min-
destens 30 Jahren angepachtet wurde, ist der 
Raum für ein soziales, handwerkliches, künstle-
risches und naturbezogenes Projekt, das in fort-
währender Arbeit von arbeitslosen Jugendlichen 
unter der Anleitung von befähigten Fachleuten 
auf dem Gelände entwickelt und gestaltet wird.
Das Erfahrungsfeld wurde in den Jahren darauf 
nach und nach erschlossen. Schon seit mehreren 
Jahren betreibt ein Kooperationspartner auf dem 
Gelände eine Jugendwerkstatt, in der bis zu 16 
junge Menschen auf ihrem Weg in den Arbeits-
markt begleitet und befähigt werden. Auch 
weitere Bauwerke sind entstanden. Im Jahr 2023 
konnte ein zweites Werkstattgebäude mit dem 
Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau er-
öffnet werden. Dort widmen sich 6-8 Teilnehmer/
innen dem Erhalt und der Entwicklung des Areals. 
Das Areal wird von der umgebenden Bevölkerung 
sehr geschätzt und als Ziel von Ausflügen oder 
Spaziergängen gut frequentiert.
Grundzüge und auch viele Details zu diesem 
Stiftungsprojekt sind auf der Homepage zu ent-
decken. 

 www.erfahrungsfeld-schoen-und-gut.de
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Der Stiftungsvorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens fünf 
Mitgliedern. Zwei Betriebsangehörige sollen die 
Verbindung zwischen Stiftung und Belegschaft 
der Firma sicherstellen: Eine Betriebsangehörige 
/ ein Betriebsangehöriger wird vom Betriebsrat 
in den Vorstand entsandt. Eine Betriebsange-
hörige / ein Betriebsangehöriger, möglichst 
aus dem Kreis der Führungskräfte, wird vom 
Wirtschafts- und Mitbestimmungsausschuss 
entsandt. Drei bis fünf ehrenamtliche außerbe-
triebliche Mitglieder sollen Erfahrungen aus Be-
reichen, die den Stiftungsaufgaben entsprechen, 
einbringen. Gesellschaftliches Engagement ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Berufung.

Der erste und langjährige Vorsitzende der 
Stiftung (1974 bis 1998) und spätere Ehrenvor-
sitzende Prof. Hans Linden ist im Alter von 77 
Jahren im Jahre 2004 verstorben.  

Der ihm als Vorsitzender folgende Wolfgang 
Belitz, Sozialpfarrer i. R., ist seit seinem altersbe-
dingten Ausscheiden aus dem Vorstand im Jahr 
2015 Ehrenvorsitzender.

Der Vorstand hat als alleinige Gesellschafterin 
insbesondere zu beschließen über:

 die Verwendung der Erträgnisse des Stif-
tungsvermögens unter Berücksichtigung 
des Stiftungszwecks;

 die Festsetzung des Haushaltsplans;
 die Genehmigung der Jahresrechnung;
 die Bestellung des Geschäftsführers / der 

Geschäftsführerin sowie der Prokurist/
innen der Martin Hoppmann GmbH;

 alle Entscheidungen, die die Stiftung als 
Gesellschafterin der Martin Hoppmann 
GmbH im Rahmen der Vermögensverwal-
tung zu treffen hat.

Eine Änderung der Satzung bzw. die Auflösung 
der Stiftung bedarf des einstimmigen Beschlus-
ses aller Vorstandsmitglieder und stiftungsauf-
sichtsbehördlicher Genehmigung. 

Die derzeitigen Mitglieder des Stiftungs-
vorstandes sind:

 Andrea Dittmann, 
Diplom-Pädagogin und Supervisorin, 
Vorstandsvorsitzende

 Peter Schulthoff,
Ausbildungsmeister/
Betriebsratsvorsitzender

 Henrik Schumann,
Stadtbaurat Siegen

 Joachim Schmidt,
Steuerberater

 Martin Schneider, 
Prokurist und Verantwortlicher für die 
Unternehmensholding 

 Ute Waffenschmidt-Leng, 
ev. Pfarrerin (Martini-Kirche Siegen)

 Ines Gerke-Weipert, 
Jugend- und Erwachsenenbildung
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Stand Februar 2024

Martin Hoppmann GmbH
Eiserfelder Straße 196
57072 Siegen

T. +49 (0) 271 3182-0
F. +49 (0) 271 317248
E. info@hoppmann-autowelt.de

www.hoppmann-autowelt.de
www.demokratie-im-alltag.de
www.erfahrungsfeld-schoen-und-gut.de
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